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Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 

 
Präambel der Kirchenverfassung 

 
Vor der Fusion zur Nordkirche am Pfingstfest 2012 haben sich in verschiedenen Gesprächen 
die vormaligen Landeskirchen auf eine gemeinsame Kirchenverfassung geeinigt. Der 
Israelbezug der Präambel der Pommerschen Evangelischen Kirche wurde in veränderter Form 
in die Präambel der Kirchenverfassung der Nordkirche übernommen, dieser lautete: „Sie 
erkennt und erinnert daran, dass Gottes Verheißung für sein Volk Israel gültig bleibt. Sie weiß 
sich zur Anteilnahme am Weg des jüdischen Volkes verpflichtet. Sie bleibt im Hören auf Gottes 
Weisung und in der Hoffnung auf die Vollendung der Gottesherrschaft mit ihm verbunden“, vgl. 
E.III.57’. 
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Präambel 
 
Die Kirche gründet in dem Wort des dreieinigen Gottes. Gerufen von diesem Wort bekennt 
sich die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland zu dem Evangelium von Jesus 
Christus, wie es im Zeugnis der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testaments gegeben, in 
den altkirchlichen Bekenntnissen und in den lutherischen Bekenntnisschriften ausgelegt ist 
und wie es aufs Neue bekannt worden ist in der Theologischen Erklärung der 
Bekenntnissynode von Barmen. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland versammeln sich Menschen um 
Wort und Sakrament als Gemeinde Jesu Christi. 
 
Das Evangelium von Jesus Christus gilt allen Menschen. Die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Norddeutschland hat den Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen und Jesus 
Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, als ihren einzigen Herrn zu bekennen. 
Dieses Bekenntnis ist ständig zu vergegenwärtigen und neu zur Geltung zu bringen. 
 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland bezeugt die bleibende Treue Gottes 
zu seinem Volk Israel. Sie bleibt im Hören auf Gottes Weisung und in der Hoffnung auf die 
Vollendung der Gottesherrschaft mit ihm verbunden. 
 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland steht in der Gemeinschaft der 
evangelischen Kirchen im Sinne der Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa. Sie achtet 
auf die Stimme der Christinnen und Christen gleichen und anderen Bekenntnisses und folgt 
dem Auftrag Jesu Christi, die Einheit der Kirche zu suchen. 
 
Sie weiß sich zum friedlichen Zusammenleben und zum Gespräch mit allen Menschen, gleich 
welcher Religion oder Weltanschauung, verpflichtet. 
 
Ihr Leben steht unter der Verheißung ständiger Erneuerung. 
 
Auf dieser Grundlage schließen sich die Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs, die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche und die Pommersche 
Evangelische Kirche zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zusammen. 
 
Quelle: 
https://kirchenrecht-nordkirche.de/document/24017#s00000059 (2024-01). 


